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größeren Stadtpfarrkirchen abgehalten. In den übrigen Kirchen iſt
der ſonntägliche Nachmittags⸗Gottesdienſt eine einfache Segensandacht.
Tantum ErS0 und die Oration müſſen Abeit In lateiniſcher Sprache
geſungen werden. Hiermit iſt aber auch der rein liturgiſche El
dieſer Andacht erledigt; alles andere iſt als außerliturgiſche Andacht

betrachten. Es kann aher nach meiner Anſicht ſowo vor dem
Tantum ErSO als auch nach erfolgtem eiligen egen und zwar
beidemal vor ausgeſetztem hochwürdigſten Ute in der Volksſprache
gebetet und geſungen werden. Die päpſtlichen Beſtimmungen hin⸗
ichtlich der eter des Roſenkranzmonates aben dies, enke ich, zur
vollen Genüge lar gelegt, und das von Krutſchek 208 Anm. )
an Decret der Riten⸗Congregation vom Auguſt 1839
iſt alſo Ahin verſtehen, daſs der Geſang in der Mutterſprache
Unmittelbar vor dem eiligen egen, des
Tantum ErgO, verboten ſei, nicht aber, daſs jede Andacht In der
Volksſprache, die dem heiligen egen überhaupt, alſo auch dem
Tantum ErS0. vorangehe, als „ein nicht duldendes Aergernis“
abzuſchaffen ſei Dixi sine LTa t tudio!

Wartha (preuß Schleſien). Dr Birnb ach Pfarrer
(Cooperatio negativa bei Wiedertaufe?) Im

Kreiſe einiger befreundeter Confratre theilte Herr E., Kaplan in
einer größeren mit gemiſchter Bevölkerung, ſein jüngſtes Vor⸗
ommnis mit. „Dieſer Tage“, agte eu, „wurde mir eine peinliche
rage vorgelegt. mne atholiſche Ehefrau Imm mir und agt,
daſs ihr proteſtantiſcher ann, der bei Abſchließung der Ehe die
atholiſche Kindererziehung In üblicher Form verſprochen habe, nun
mehr thren Erſtgebornen vom proteſtantiſchen Pfarrer wolle taufen
aſſen; habe bereits mit demſelben arüber Rückſprache
Alle Gegenvorſtellungen und Bitten ihrerſeits eien vergebens. Nun
habe ſie aber ereits In der dem Kinde kurz nach der Geburt,
da * ihr kränklich 3u ſein ſchien, durch einen ihr befreundeten Geiſt⸗
en die Nothtaufe ertheilen laſſen Wenn ſie dies jetzt ihrem
Manne geſtehe, müſſe ſie das Schlimmſte für den häuslichen Frieden
befürchten. Sie Am Rath, was thun ſei!“ Kaplan er?ẽ
klärte denn auch, was der Frau geantworte habe gieng das
arauf hinaus, ſie dürfe auf keinen Fall die Wiedertaufe geſtatten
und müſſe, ihr vorzubeugen, ihren Mann von der geſchehenen
Taufe in ennitnt etzen Confrater warf ein, 2 könne viel⸗
l von einer Wiedertaufe nicht die ede ſein, weil In jener
notoriſch von einigen Predigern nicht giltig getauft werde „Aller⸗
dings“ beſtätigte Herr E., 7 iſt dem ſo und *2 war auch jener
Pfarrer, mit welchem der wortbrüchige ater ereits Rückſprache
genommen atte, gerade derjenige, deſſen Taufen zu den ſchwerſten
Bedenken Anla gaben; aber ES darf auch nicht Um Scheine
wiedergetauft werden.“ „Zugegeben!“ verſetzte B., „allein die Arme
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Frau eranlaſst auch nicht die ſcheinbare Wiedertaufe, ondern Uchte
ſie vielmehr ſchon mit den ihr zugebote ſtehenden Mitteln zu ver⸗

hindern Ob ſie auch noch den unbeſonnenen, aber wohl⸗
gemeinten und nun ſo verhängnisvollen Schritt der ⁷5m der Stille“
vollzogenen Nothtaufe durch den katholiſchen Prieſter eingeſtehen oder
offenbaren müſſe, obſchon bei Lage der Sache, wie miu ſcheint, doch
wenig Ausſicht auf Erfolg vorhanden, will miu noch nicht einleuchten. 14

77  8 iſt hierbei noch wohl bedenken,  4. erwiderte E., „daſs die
proteſtaͤntiſche aufe, beziehungsweiſe Wiedertaufe, ob giltig oder Uun⸗

giltig, für immer einen Rechtsgrund chafft für die proteſtantiſche
Erziehung des Kindes und deshalb handelt P8 ſich hier nicht bloß

die iteratio aptismi, ondern di Religion des Kinde
„Mit der Taufe des Knaben iſt ſein ſpäteres Bekenntnis noch nicht
entſchieden,“ entgegnete „In Preußen entſcheidet terüber nach
gegenwärtig beſtehendem Geſetze lediglich der Wille des Vaters und
ſelbſt enn der ater ſtirbt, blg das Kind der Religion des
Vaters, alls S nicht ereits mindeſtens enn ahr die Ule ſeines
anderen Bekenntniſſes mit Einwilligung des Vaters beſucht hat Die
Offenbarung der geſchehenen katholiſchen aQaufe kann darin nichts
ändern, wohl aber außer der Utter möglichenfalls dem rieſter,
der die Nothtaufe Uunter obwaltenden Umſtänden vollzog, arge Ver⸗
legenheiten bereiten.“

Was wird die Kritik dem Dialoge ſagen? Das Geſpräch
hat wohl die Hauptgeſichtspunkte für die Beurtheilung des L.
zutage gefördert; * rag ſich nul, auf welches Moment das meiſte
Gewicht zu egen ſei Gewi hat die Frau Im allgemeinen die

die Wiedertaufe thre Kindes, ſe enn die zweite Quſe
bloß eine Scheintaufe wäre, verhindern. Um ſo chwerer wäre
teſe enn durch dieſe Ceremonie, wie C unter Umſtänden
leicht zutreffen könnte, das Kind einem heterodoxen Bekenntniſ
äberantwortet würde nderes aber iſt ES, ob ſie die

hat, CU  — gravi incommodo und das nicht allein für ihre
Perſon) em Mittel anzuwenden, welches vielleicht oder gar wahr
ſcheinli doch nicht die Wiedertaufe, tcherlit nicht die proteſtantiſche
Erziehung verhindern würde Dazu iſt ſie nach den Grundſätzen 44  ber
die COOperatio negativa offenbar nicht verpflichtet. Demnach iſt
bei der Beantwortung der geſtellten rage, wie bei der Unterweiſung
der Rath ſuchenden Frau zweierlei ermeſſen, einmal Wie eL
die ebe eien, welche die gedachte Eröffnung Im Gefolge en
würde; dann, wie groß die Hoffnung auf Erfolg iſt, we die
Frau bei threr Offenbarung ver nünftigerweiſe egen kann. Beides
16 51 ſich nur bei genaueſter Kenntnis der betreffenden erſonen
und Verhältniſſe abwägen.

Im vorliegenden Falle würde wohl ſchwerlich die Mittheilung
der Frau über die geſchehene Qufe ange der Dinge mehr

ändern, enn nicht dieſer un iſt durch die Angaben
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nicht genöend mufhehelt die ⁷ der Stille“ vollzogene Noth⸗auſe unter ſolchen Umſtänden Tfolgt iſt, daſs ihre Eintragung In
das katholiſche Taufregiſter ewirkt werden konnte In etzteremFalle würden wohl ater und Prediger von einer Nachtaufe Ab
ſtand7 wenn auch an der proteſtantiſchen Erziehungſo energiſcher feſtgehalten haben Na allem dem Tre die Frauauf ihre Gewiſſensfrage dahin zu inſtruieren eweſen, daſs ſie treu
fortfahren X  möge, mit den ihr zugebote ſtehenden Mitteln Ab⸗
wendung der Wiedertaufe ſich zu bemühen, daſs ſie niemals 3u der⸗
ſelben ihre Zuſtimmung geben dürfe Die ohne Vorwiſſen des Mannes
durch einen katholiſchen rieſter bewirkte Qufe brauche ſie nichtoffenbaren, wenn ſie deſſentwegen ſchwere ebel, Miſshand⸗lungen, dauernden Unfrieden 2C. mit run befürchten müſſe Setzedann der Mann ſeinen Willen durch, Urſe ſie Im Gewiſſen be⸗
ruhigt leiben ndes habe ſie für die olge thren gaͤnzen mütter⸗
en influſs un kluger Weiſe aufzubieten, daſ ihr In trotzallen gegentheiligen Einwirkungen der heiligen Kirche erhalten bleibe.
Die Erlangung eben die
in ihrem Gebetsleben.

ſer —— ſei fortan auch das

(Leſen verbotener Bücher.) Aus Anla der bekannten
literariſchen zwiſchen dem 0  Er Profeſſor Dir Beyſchlag und
dem Trierer Profeſſor Dir inig iſt äufig die rage aufgeworfen:Dürfen Katholiken ohne beſondere Erlaubnis die roſchüren Bey⸗ſchlag leſen Dürfen ſie überhaupt derartige proteſtantiſche Schriftenleſen? Zunächſt iſt zweifellos, daſs das Leſen derſelben, ganz ab
geſehen von jedem kirchlichen Verbot, Im allgemeinen Uunerlaubt iſt,
enn eS Gefahr bringt für den Glauben Und das iſt wohl öfterder Fall, als man äufig annimmt. ES werden In dieſen und ähn⸗lichen Schriften unwahre Behauptungen aufgeſtellt mit einer Un⸗
verfrorenheit, E den Nichteingeweihten ſtutzig macht, und deren
Unwahrheit nicht immer durchſchaut. Nur allzuleicht bleibt
wie ein Stachel von Zweifel oder doch eine Schwächung des ein⸗
en kindlichen Glaubens In der Cele zurück; auch Gelehrſamkeitund prieſterliche Eigenſchaft ſchützen nicht immer davor Niemand
ſollte aher olche Schriften leſen, enn nicht ein Tun vorliegt,der ihn dazu drängt und der jene faſt unvermeidlichen Nachtheilemindeſtens aufwiegt. Die bloße Neugierde: „einmal ſehen, wasdie Gegner agen“ ſcheint kein hinreichender Grund Eern

Dieſe rundſätze gelten insbeſondere auch für das Leſen Uun-
katholiſcher Zeitungen. Dieſelben ind eine ahre Peſt Alle Beicht⸗väter ſollten, namentlich Gebildeten gegenüber, immer ſich An⸗
laſs bietet, darauf dringen, daſs keine unkatholiſche, ondern nurkatholiſche Zeitungen geleſen werden. mne unkatholiſche Zeitungbringt bei threr täglichen Wiederkehr faſt unvermeidli den Ruindes katholiſchen Glaubens ins Haus, dann, wenn ſie „farblos“ iſt

Linzer „Theol.  prakt Quartalſchrift“. 189.  5.


